
Merkblatt zur Beantragung von Reiseausweisen für 
Flüchtlinge 
 

 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.migrati onsamt.tg.ch  chto/V082018 

 
 

 
Anerkannte sowie vorläufig aufgenommene Flüchtlinge können einen Reiseausweis für Flücht-
linge beantragen. 
 

Vorgehen 
 
• Melden Sie sich telefonisch beim Migrationsamt (+41 58 345 67 67) zur Terminvereinba-

rung. 

• Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller (auch minderjährige Kinder) müssen persönlich 
beim Migrationsamt vorsprechen, Gesuche können nicht stellvertretend eingereicht werden. 

• Die Gebühr beträgt 25 Franken. Sie muss beim Termin in bar bezahlt werden. 

• Das Migrationsamt leitet die Daten anschliessend an das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) in Bern weiter. 

• Das SEM informiert die Antragstellerin bzw. den Antragsteller direkt über den Entscheid. 
• Im Falle eines positiven Entscheides fordert das SEM die Antragstellerin bzw. den Antrag-

steller dazu auf, mit dem Migrationsamt telefonisch einen Termin zur Erfassung der Biomet-
riedaten zu vereinbaren. 

• Nach der Biometriedatenerfassung wird der Pass dem Antragstellerin bzw. dem Antragstel-
ler zugestellt. 

 
Wichtig: Beachten Sie, dass das Verfahren sechs bis acht Wochen dauern kann. Melden Sie 
sich deshalb frühzeitig beim Migrationsamt. 


